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Kreis Viersen 
 

911/2023 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 11.10.2023 
Aktenzeichen 03198363285/pe  

gegen 
 

Herrn 
Istvan-Levente Szasz 

Lobbericher Straße 15 
41334 Nettetal 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Vier-
sen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 
3, 41747 Viersen, Zimmer 109 für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger eingesehen 
werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig 
und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch eingelegt wird. 
 
Viersen, 11.10.2023 
 
Im Auftrag 
 
Peters 
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912/2023 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 12.10.2023 
Aktenzeichen 03280516642/po  

gegen 
 

Herrn 
Marcin Rafal Loskot 

Przy Asorz 7/29 
PL-01-960 WARSZAWA 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Vier-
sen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 
3, 41747 Viersen, Zimmer 0109 für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger eingesehen 
werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig 
und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch eingelegt wird. 
 
Viersen, 12.10.2023 
 
Im Auftrag 
 
Podpora 

 
  



Nr. 28/2023 Amtsblatt des Kreises Viersen Seite 6 

913/2023 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 12.10.2023 
Aktenzeichen 03241189235/ha  

gegen 
 

Herrn 
Alexsandar Dimirov 

Bachstr. 81 A 
41747 Viersen 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Vier-
sen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 
3, 41747 Viersen, Zimmer 0114 für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger eingesehen 
werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig 
und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch eingelegt wird. 
 
Viersen, 12.10.2023 
 
Im Auftrag 
 
Handeck 
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914/2023 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 13.10.2023 
Aktenzeichen 03241187402/pe  

gegen 
 

Herrn 
Cafer Gülter 

Thomasweg 2 
41749 Viersen 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Vier-
sen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 
3, 41747 Viersen, Zimmer 109 für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger eingesehen 
werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig 
und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch eingelegt wird. 
 
Viersen, 13.10.2023 
 
Im Auftrag 
 
Peters 
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915/2023 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 13.10.2023 
Aktenzeichen 03241160504/le  

gegen 
 

Herrn 
Andrei Dolhanc/o RG Bau GmbH 

Gartenstr. 2 
41747 Viersen 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Vier-
sen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 
3, 41747 Viersen, Zimmer 0120 A für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger eingese-
hen werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig 
und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch eingelegt wird. 
 
Viersen, 13.10.2023 
 
Im Auftrag 
 
Lentz 
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916/2023 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 02.08.2023 
Aktenzeichen 03241167819/sie  

gegen 
 

Herrn 
Sascha Billen 

Hompeschstraße 40 
41189 Mönchengladbach 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Vier-
sen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 
3, 41747 Viersen, Zimmer 0114 für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger eingesehen 
werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig 
und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch eingelegt wird. 
 
Viersen, 13.10.2023 
 
Im Auftrag 
 
Sieben 
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917/2023 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 16.10.2023 
Aktenzeichen 03280516693/lit  

gegen 
 

Herrn 
Vasile Ontanu 

Cadorna 
I-87011 CASSANO ALL´LOUIO 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Vier-
sen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 
3, 41747 Viersen, Zimmer 0110 für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger eingesehen 
werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig 
und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch eingelegt wird. 
 
Viersen, 16.10.2023 
 
Im Auftrag 
 
Litzbarski 
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918/2023 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 21.02.2023 
Aktenzeichen 03241119300/ha  

gegen 
 

Frau 
Alina Boecken 

Schillerstraße 63 
41379 Brüggen 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Vier-
sen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 
3, 41747 Viersen, Zimmer 0114 für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger eingesehen 
werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig 
und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch eingelegt wird. 
 
Viersen, 16.10.2023 
 
Im Auftrag 
 
Handeck 
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919/2023 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 16.10.2023 
Aktenzeichen 03280517673/po  

gegen 
 

Frau 
Carmen Donkers 
Nieuwstraat 41 

B-3520 ZONHOVEN / LIMBURG 
 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Vier-
sen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 
3, 41747 Viersen, Zimmer 0109 für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger eingesehen 
werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig 
und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch eingelegt wird. 
 
Viersen, 16.10.2023 
 
Im Auftrag 
 
Podpora 
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920/2023 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 05.09.2023 
Aktenzeichen 03280513473/le  

gegen 
 

Herrn 
Iurii Saloviov 

Str. Birsei nr. 6 
RO- ORS. PANTELIMON JUD ILFOV 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Vier-
sen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 
3, 41747 Viersen, Zimmer 0120 A für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger eingese-
hen werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig 
und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch eingelegt wird. 
 
Viersen, 16.10.2023 
 
Im Auftrag 
 
Lentz 
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921/2023 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 16.10.2023 
Aktenzeichen 03280516677/po  

gegen 
 

Herrn 
Dushan Tomovski 

Ul 1 Broj 15 
MK-1300 KUMANOVO 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Vier-
sen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 
3, 41747 Viersen, Zimmer 0109 für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger eingesehen 
werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig 
und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch eingelegt wird. 
 
Viersen, 16.10.2023 
 
Im Auftrag 
 
Podpora 
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922/2023 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 17.10.2023 
Aktenzeichen 03280516685/lit  

gegen 
 

Herrn 
Gavril Gaby Daogoaru 

Jud. GJ Sat. Miluta ( Com Borascu ) 
RO-217520 TURCENI 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Vier-
sen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 
3, 41747 Viersen, Zimmer 0110 für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger eingesehen 
werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig 
und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch eingelegt wird. 
 
Viersen, 17.10.2023 
 
Im Auftrag 
 
Litzbarski 
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923/2023 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 17.10.2023 
Aktenzeichen 03241190691/lit  

gegen 
 

Herrn 
Rodrigo Alexandre Ribeiro Henriques 

Beckersweg 8A 
NL-4915 PB VENLO 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Vier-
sen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 
3, 41747 Viersen, Zimmer 0110 für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger eingesehen 
werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig 
und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch eingelegt wird. 
 
Viersen, 17.10.2023 
 
Im Auftrag 
 
Litzbarski 
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924/2023 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 17.10.2023 
Aktenzeichen 03241191086/grä  

gegen 
 

Herrn 
Dylan Mathijs P. W. Huijs 

Parklaan 4 
NL-5961 KZ HORST 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Vier-
sen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 
3, 41747 Viersen, Zimmer 0120 a für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger eingese-
hen werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig 
und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch eingelegt wird. 
 
Viersen, 17.10.2023 
 
Im Auftrag 
 
Grätsch 
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925/2023 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 19.10.2023 
Aktenzeichen 03260540113/grä  

gegen 
 

Herrn 
Jeroen JM Haggenburg 
Predikheerenlaan 531 
NL-5042 CJ TILBURG 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Vier-
sen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 
3, 41747 Viersen, Zimmer 0120 a für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger eingese-
hen werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig 
und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch eingelegt wird. 
 
Viersen, 19.10.2023 
 
Im Auftrag 
 
Grätsch 
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926/2023 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 23.10.2023 
Aktenzeichen 03280517657/po  

gegen 
 

Herrn 
Vasile-Dorian Dragu-Trocan 

Jud.Gj Sat Trocani Danesti nr 125 
RO-217208 JUD. GJ MUN. TARGU JIU 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Vier-
sen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 
3, 41747 Viersen, Zimmer 0109 für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger eingesehen 
werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig 
und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch eingelegt wird. 
 
Viersen, 23.10.2023 
 
Im Auftrag 
 
Podpora 
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927/2023 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 24.10.2023 
Aktenzeichen 03241192252/ha  

gegen 
 

Herrn 
Theun Miedema 

Palweg 8 
NL-8081 RR ELBURG 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Vier-
sen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 
3, 41747 Viersen, Zimmer 0114 für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger eingesehen 
werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig 
und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch eingelegt wird. 
 
Viersen, 24.10.2023 
 
Im Auftrag 
 
Handeck 
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928/2023 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 24.10.2023 
Aktenzeichen 03198374155/pe  

gegen 
 

Herrn 
Markus Gabriel Klysch 

Tulpenweg 10 
41372 Niederkrüchten 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Vier-
sen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 
3, 41747 Viersen, Zimmer 109 für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger eingesehen 
werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig 
und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch eingelegt wird. 
 
Viersen, 24.10.2023 
 
Im Auftrag 
 
Peters 
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929/2023 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 24.10.2023 
Aktenzeichen 03241190411/pe  

gegen 
 

Frau 
Paulina Manczuk 

Distelstraat 11 
NL-5953 GL REUVER 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Vier-
sen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 
3, 41747 Viersen, Zimmer 109 für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger eingesehen 
werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig 
und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch eingelegt wird. 
 
Viersen, 24.10.2023 
 
Im Auftrag 
 
Peters 
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930/2023 Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung, Abholung eines Be-

scheides für Marco Memmert 

 
Herr  Marco MEMMERT  
 03.10.1980 in Viersen  
 zuletzt wohnhaft:  Caudebec-Ring 37  
 41334 Nettetal  
 seit dem 21.06.2022 von Amts wegen abgemeldet (Stand 01.09.23)  
 
wird aufgefordert, sich zum Abholen eines Bescheides der Kreispolizeibehörde Viersen, Dir K / KK 3, 
Az. 230317-1259-031555, umgehend, unter Angabe des Aktenzeichens, bei der  
-  Kreispolizeibehörde Viersen  
 - Dir K / KK 3 - KHKin Schriefers  
 Mühlenberg 7  
 41751 Viersen  
zu melden.  
 
Das Schreiben enthält eine Vorladung mit Termin. Das Nichtabholen des Bescheides kann weitere 
Verwaltungsprozesse nach sich ziehen, die Rechtsnachteile zur Folge haben können.  
Da der Aufenthalt von Herrn Memmert unbekannt ist, und er lediglich zufällig an verschiedenen Orten 
von der Polizei angetroffen werden kann, wird der Bescheid im Wege der öffentlichen Zustellung (§ 1 
des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 13.05.1980-GV NW 
S. 510) und Nr. 19 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Landeszustellungsgesetzes (AVVzLZG) 
vom 04.12.1957 (SMBl. NW 2010) i. V. m. § 15 Abs. 2 des Verwaltungszustellungsgesetzes vom 
03.07.1952 (BGBl. I S. 379), in der jeweils zurzeit gültigen Fassung, zugestellt.  
Die Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung wird im Amtsblatt des Kreises Viersen veröffent-
licht und gilt zwei Wochen nach Erscheinen als zugestellt.  
 
 
Mit freundlichem Gruß  
Im Auftrag:  
 
Schriefers  
Kriminalhauptkommissarin 
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931/2023 Bekanntmachung 

für Staatsangehörige der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

(Unionsbürger) zur Wahl zum Europäischen Parlament 

in der Bundesrepublik Deutschland 

 
Am 09. Juni 2024 findet die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesre-
publik Deutschland statt. An dieser Wahl können Sie aktiv teilnehmen, wenn Sie am Wahltag 

 
1. die Staatsangehörigkeit eines der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union besitzen, 
 
2. das 16. Lebensjahr vollendet haben, 
 
3. seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik Deutschland oder in den übrigen Mitglieds-

taaten der Europäischen Union1) eine Wohnung innehaben oder sich mindestens seit dieser Zeit 
sonst gewöhnlich aufhalten (auf die Dreimonatsfrist wird ein aufeinanderfolgender Aufenthalt in 
den genannten Gebieten angerechnet), 

 
4. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in dem Mitgliedstaat der Europäischen Union, 

dessen Staatsangehörigkeit Sie besitzen, vom aktiven Wahlrecht zum Europäischen Parlament 
ausgeschlossen sind, 

 
5. in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik Deutschland eingetragen sind. Die erstmalige Ein-

tragung erfolgt nur auf Antrag. Der Antrag ist auf einem Formblatt zu stellen; er soll bald nach 
dieser Bekanntmachung abgesandt werden. 

 
Einem Antrag, der erst nach dem 19. Mai 2024 bei der zuständigen Gemeindebehörde eingeht, 
kann nicht mehr entsprochen werden (§ 17a Absatz 2 der Europawahlordnung). 
 
Sind Sie bereits aufgrund Ihres Antrages bei der Wahl am 13. Juni 1999 oder einer späteren Wahl 
zum Europäischen Parlament in ein Wählerverzeichnis der Bundesrepublik Deutschland einge-
tragen worden, so ist ein erneuter Antrag nicht erforderlich. Die Eintragung erfolgt dann von 
Amts wegen, sofern die sonstigen wahlrechtlichen Voraussetzungen vorliegen. Dies gilt nicht, 
wenn Sie bis zum oben angegebenen 21. Tag vor der Wahl (19. Mai 2024) gegenüber der zustän-
digen Gemeindebehörde auf einem Formblatt beantragen, nicht im Wählerverzeichnis geführt 
zu werden. Dieser Antrag gilt für alle künftigen Wahlen zum Europäischen Parlament, bis Sie er-
neut einen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis stellen. 
 
Sind Sie bei früheren Wahlen (1979 bis 1994) in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik 
Deutschland eingetragen worden, müssen Sie für eine Teilnahme an der Wahl einen erneuten 
Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis stellen. 
 
Nach einem Wegzug in das Ausland und erneutem Zuzug in die Bundesrepublik Deutschland ist 
ein erneuter Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis erforderlich. 
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Antragsvordrucke (Formblätter) sowie informierende Merkblätter können bei den Gemeindebehör-
den in der Bundesrepublik Deutschland angefordert werden. 
 
Für Ihre Teilnahme als Wahlbewerber/in ist u. a. Voraussetzung, dass Sie am Wahltag 
 
1. das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
 
2. die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, 
 
3. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in dem Mitgliedstaat der Europäischen Union, 

dem Sie angehören, von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind. 
 
Mit dem Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis oder mit den Wahlvorschlägen ist eine Ver-
sicherung an Eides statt abzugeben über das Vorliegen der o. g. Voraussetzungen für die aktive oder 
passive Wahlteilnahme.  
 
 
1) Nicht zu berücksichtigen ist ein Aufenthalt im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordir-

land nach dem Zeitpunkt, ab dem nach Artikel 50 Absatz 3 des Vertrages über die Europäische 
Union die Verträge dort keine Anwendung mehr finden. 

 
 
Viersen, 16.10.2023 
 
 
gez. 
Dr. Coenen 
Kreiswahlleiter 
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Gemeinde Grefrath 
 

932/2023 Bekanntmachung über die Ladung zur Offenlage und Anhörung über die 

Ergebnisse der Wertermittlung gemäß § 32 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) 

 
 
Bezirksregierung Düsseldorf 
Dezernat 33 
Flurbereinigungsbehörde 
 
Flurbereinigung Untere Nette 
Az: 33 – 71304 

Mönchengladbach, 10.10.2023 
Dienstgebäude 
Croonsallee 36-40 
41061 Mönchengladbach 
Tel.   0211/475-9803 
FAX   0211/475-9791 
E-Mail:  Dezernat33@brd.nrw.de 

 
 
a) Auslegung der Wertermittlungsergebnisse 
b) Einladung zum Anhörungstermin für die Wertermittlungsergebnisse 

 

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat als Flurbereinigungsbehörde die Wertermittlung für das mit Be-
schluss vom 1.10.2013 angeordnete vereinfachte Flurbereinigungsverfahren Untere Nette durchge-
führt und lädt hiermit zu folgenden Terminen. 

a) Auslegung der Wertermittlungsergebnisse 

Die Nachweisungen über die Ergebnisse der Wertermittlung liegen gem. § 32 Satz 1 Flurbereini-
gungsgesetz (FlurbG) für die Beteiligten (Grundstückseigentümer und sonstige Rechteinhaber) 
zur Einsichtnahme aus: 

Ort: Bezirksregierung Düsseldorf -Außenstelle Mönchengladbach- 
 Croonsallee 36-40, 41061 Mönchengladbach, Zimmer 215 
Zeit:  13.11.2023 bis 27.11.2023 
 
Terminabsprache ist erforderlich (Telefon für Terminabsprache: 0211/475-9818). 
 

b) Anhörungstermin mit Erläuterung der Wertermittlungsergebnisse 

Die Auslegung ist zugleich Anhörungstermin im Sinne des § 32 Satz 2 FlurbG: 

• Während der Auslegungszeit und nach Terminabsprache stehen Bedienstete der Flurbereini-
gungsbehörde zur Erläuterung der Wertermittlungsergebnisse zur Verfügung. 

• Im Anhörungstermin können von den Beteiligten Einwendungen gegen die Ergebnisse der 
Wertermittlung vorgebracht werden. 

• Darüber hinaus können bis zum 11.12.2023 Einwendungen auch schriftlich gegenüber der 
Flurbereinigungsbehörde erhoben werden. 
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Hinweise zu Rechtswirkungen und weiteres Verfahren: 

Nach Entscheidung über die Einwendungen werden die Ergebnisse der Wertermittlung durch beson-
deren Verwaltungsakt festgestellt. Dieser Verwaltungsakt wird ebenfalls ortsüblich öffentlich be-
kannt gemacht und kann mit dem Widerspruch angefochten werden. 

Beteiligte, die an der Wahrnehmung eines Termins gehindert sind, können sich durch einen Bevoll-
mächtigten vertreten lassen. Der Bevollmächtigte muss der Flurbereinigungsbehörde eine schriftliche 
Vollmacht mit beglaubigter Unterschrift vorlegen. Vollmachtsvordrucke können bei der Flurbereini-
gungsbehörde angefordert werden. 

 
Im Auftrag 
gezeichnet 
Falk Engelmann 
 
 
 
 
Gemeinde Grefrath 
Der Bürgermeister 
 
Gez. 
Schumeckers 
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933/2023 Öffentliche Bekanntmachung über die Aufforderung zur Anmeldung un-

bekannter Rechte 

 
 

Bezirksregierung Düsseldorf 
Dezernat 33 
Flurbereinigungsbehörde 
 
Flurbereinigung Untere Nette 
Az: 33 – 71304 

Mönchengladbach, 10.10.2023 
Dienstgebäude 
Croonsallee 36-40 
41061 Mönchengladbach 
Tel.     0211/475-9803 
FAX   0211/475-9791 
E-Mail:  Dezernat33@brd.nrw.de 

              
 

A u f f o r d e r u n g  z u r  A n m e l d u n g  u n b e k a n n t e r  R e c h t e 
 

Mit Beschluss vom 18.10.2013 wurde das Flurbereinigungsverfahren Untere Nette angeordnet und 
das Flurbereinigungsgebiet festgestellt. Das Flurbereinigungsgebiet wurde mit dem 1. und 2. Ände-
rungsbeschluss jeweils geringfügig geändert.  

Das Flurbereinigungsverfahren umfasst damit folgende Grundstücke: 

Regierungsbezirk Düsseldorf 
Kreis Viersen 
Gemeinde Grefrath 

Gemarkung Grefrath 

Flur 31  Nrn. 3, 143, 155  

 
Regierungsbezirk Düsseldorf 
Kreis Kleve 
Gemeinde Wachtendonk 

Gemarkung Wankum 

Flur 13  Nr. 45 

Flur 14 Nrn. 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 181 

Flur 15 Nrn. 4, 5, 132, 141, 147, 149, 150, 153, 155, 158, 160, 163 

Flur 16 Nrn. 29, 30, 32, 104, 105 

Die Beteiligten werden hiermit aufgefordert, Rechte an den oben genannten Grundstücken, die aus 
dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Flurbereinigungsverfahren berechti-
gen, nach § 14 Abs. 1 FlurbG innerhalb einer Frist von drei Monaten nach erfolgter öffentlicher Be-
kanntmachung bei der Flurbereinigungsbehörde (Anschrift siehe oben) schriftlich oder zur Nieder-
schrift anzumelden. 

Zu diesen Rechten gehören z.B. nicht eingetragene dingliche Rechte an Grundstücken oder Rechte an 
solchen Rechten sowie persönliche Rechte, die zum Besitz oder zur Nutzung von Grundstücken be-
rechtigen oder die Nutzung von Grundstücken beschränken. 
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Auf Verlangen der Flurbereinigungsbehörde hat der Anmeldende sein Recht innerhalb einer von der 
Flurbereinigungsbehörde zu setzenden Frist nachzuweisen. Nach Ablauf der Frist besteht kein An-
spruch auf Beteiligung. 

Werden Rechte erst nach Ablauf der Frist angemeldet oder nachgewiesen, so kann die Flurbereini-
gungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gemäß § 14 Abs. 2 FlurbG gelten las-
sen. Der Inhaber eines der bezeichneten Rechte muss nach § 14 Abs. 3 FlurbG die Wirkung eines vor 
der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen, wie der Beteiligte, dem-
gegenüber die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist. 

Im Auftrag 
gezeichnet 
Falk Engelmann 
 
 
Hinweis: 
Die öffentliche Bekanntmachung finden Sie auch auf der Internetseite der Bezirksregierung Düssel-
dorf (www.brd.nrw.de) unter der Rubrik „Über uns“/“Bekanntmachungen“ 

 

Gemeinde Grefrath 
Der Bürgermeister 

Gez. 
Schumeckers 

  

http://www.brd.nrw.de/
http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/wirueberuns/Bekanntmachungen/index.html
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Stadt Nettetal 
 

934/2023 Zustellung eines Erstanschreibens zur Sicherung des Unterhaltes von 

Kindern 

 
Die an Herrn Kadhim Hasan Hussein, geb. 23.11.1978 gerichtete Erstanschreiben nach dem Unter-
haltsvorschussgesetz gemäß §§ 1601 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) i.V.m. dem Gesetz zur 
Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvor-
schüsse- und ausfallleistungen – UVG - kann nicht zugestellt werden, da der Aufenthalt nicht ermittelt 
werden kann. 
 
Die Erstanschreiben können bei der Stadt Nettetal - Unterhaltsvorschusskasse -, Doerkesplatz 11, im 
Raum Nr. 148, 41334 Nettetal, eingesehen werden. 
 
Sie gilt zwei Wochen nach der Veröffentlichung im Amtsblatt des Kreises Viersen als zugestellt. 
 
Nettetal, den 12.10.2023 
 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag: 
(Klein) 
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935/2023 Zustellung eines Erstanschreibens zur Sicherung des Unterhaltes von 

Kindern 

 
Das an Herrn Lukasz Skreta gerichtete Erstanschreiben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz gemäß 
§§ 1601 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) i.V.m. dem Gesetz zur Sicherung des Unterhaltes 
von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse- und ausfallleistungen – 
UVG - kann nicht zugestellt werden, da der Aufenthalt nicht ermittelt werden kann. 
 
Das Erstanschreiben kann bei der Stadt Nettetal - Unterhaltsvorschusskasse -, Doerkesplatz 11, im 
Raum Nr. 148, 41334 Nettetal, eingesehen werden. 
 
Sie gilt zwei Wochen nach der Veröffentlichung im Amtsblatt des Kreises Viersen als zugestellt. 
 
Nettetal, den 20.09.2023 
 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag: 
(Klein) 
  



Nr. 28/2023 Amtsblatt des Kreises Viersen Seite 32 

 

Stadt Viersen 
 

936/2023 Öffentliche Zustellung 

 
Der an Herrn Pawel Andrzejewski, zuletzt wohnhaft Marktstr. 33, 41236 Mönchengladbach, gerich-
tete Gebührenbescheid vom 18.10.2023 (Aktenzeichen: 21/58203) konnte nicht zugestellt werden, 
da der Aufenthaltsort des Empfängers unbekannt ist. Es erfolgt daher die öffentliche Zustellung im 
Amtsblatt des Kreises Viersen. 
 
Die Bescheide können bei der Stadt Viersen, Fachbereich Feuerwehr und Zivilschutz, Personal und 
Verwaltung, Zimmer V-I-03, Gerberstr.3, 41748 Viersen, eingesehen werden.  
 
Die Bescheide gelten zwei Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt des Kreises Viersen als zuge-
stellt. 
 
Viersen, den 18.10.2023 
 
Stadt Viersen 
Die Bürgermeisterin 
Fachbereich Feuerwehr und Zivilschutz 
- Personal und Verwaltung – 
Im Auftrag 
gez. Gelmer 
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937/2023 Ordnungsverfügung KFZ - FB30/I/70-10/139-23/Bar 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

auf meine Veranlassung hin wurde Ihr nicht für den Straßenverkehr zugelassenes Fahrzeug 
 
Fabrikat/Typ:     Skoda 
Kennzeichen:     ME-XE 293 
ehemaliger Standort:    Viersen, Robend 92 
 
am 05.10.2023 von der Firma Bröker, Industriering 29, 41751 Viersen sichergestellt.  
 
1. Ich fordere Sie hiermit auf, Ihr Fahrzeug bis zum 06.11.2023 bei o. g. Firma abzuholen oder einer 
ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen bzw. künftig ordnungsgemäß abzustellen.  
 
2. Gleichzeitig ordne ich hiermit die Verwertung des Fahrzeugs nach Fristablauf für den Fall an, dass 
Sie das Fahrzeug nicht innerhalb der unter Ziffer 1 eingeräumten Frist auslösen. 
 
Die sofortige Vollziehung der Verfügung wird gemäß § 80 Abs. 2 Ziffer 4 der Verwaltungsgerichtsord-
nung (VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991 (Bundesgesetzblatt I - BGBl. I 
- Seite 686) in der z. Zt. geltenden Fassung angeordnet. 
 
Rechtsgrundlagen 
 
Das Abschleppen, Sicherstellen und Verwahren Ihres Fahrzeuges stützt sich auf § 14 Ordnungsbe-
hördengesetz (OBG) i. V. m. § 32 Straßenverkehrsordnung (StVO), § 24 Nr. 13 OBG i. V. m. §§ 43 Nr. 
1, 44, 45 Polizeigesetz NRW (PolG NRW). 
 
Die Verwertung des Fahrzeuges der Marke / Fabrikat Skoda mit dem letzten amtlichen Kennzeichen 
ME-XE 293 wird gemäß § 24 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ord-
nungsbehördengesetz - OBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 1980 (Gesetz- und 
Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - GVNRW - Seite 528) in Verbindung mit § 45 
Polizeigesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (PolG NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24. Februar 1990 (GV NRW Seite 70) in den jeweils zur Zeit geltenden Fassungen angeordnet. 
 
Begründung zu 1 und 2: 
 
Nach meinen Erkenntnissen sind Sie letzter Halter des o. a. Kraftfahrzeuges, das am 31.08.2023 in 
Viersen, Robend 92, im öffentlichen Straßenverkehrsraum vorgefunden wurde. Das Fahrzeug war 
zum v. g.  Zeitpunkt nicht zugelassen und somit widerrechtlich abgestellt. Eine zum vorgenannten 
Zeitpunkt von einem Mitarbeiter meines Ermittlungsdienstes am Fahrzeug gut sichtbar angebrachte 
rote Plakette mit der Aufforderung, das Fahrzeug unverzüglich aus dem öffentlichen Straßenver-
kehrsraum zu entfernen, wurde nicht beachtet.  
 
Nach § 32 Abs. 1 der Straßenverkehrsordnung (StVO) ist es unzulässig, Gegenstände auf Straßen zu 
bringen oder dort liegen zu lassen, wenn dadurch der Verkehr gefährdet oder erschwert werden 
kann. Nicht zugelassene Kraftfahrzeuge, die im öffentlichen Straßenverkehrsraum abgestellt sind, 
stellen regelmäßig eine Störung im Sinne des § 32 Abs. 1 StVO dar. Darüber hinaus muss in Städten 
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mit bekanntermaßen hoher Verkehrsdichte und daher begrenztem Parkraum die öffentliche Ver-
kehrsfläche den im Rahmen des Gemeingebrauchs am Straßenverkehr teilnehmenden zugelassenen 
Kraftfahrzeugen vorbehalten bleiben.  
 
Begründung der Anordnung der sofortigen Vollziehung: 
 
Die Störung der Rechtsordnung ist bereits eingetreten und gegenwärtig bzw. dauert z. Zt. noch an. 
 
Die somit begründete Besorgnis, dass die Störungen auch im Zeitraum bis zur Entscheidung in der 
Hauptsache andauern werden, begründet ein besonderes öffentliches Interesse an der sofortigen 
Vollziehung der Verfügung und überwiegt insoweit das private Interesse am einstweiligen Nichtvoll-
zug. 
 
Hinweis: 
 
Bei Abholung Ihres Kfz bei dem von mir beauftragten Abschleppunternehmen können Sie die Ab-
schlepp- und die Standkosten unmittelbar vor Ort entrichten. Machen Sie von dieser Möglichkeit kei-
nen Gebrauch, so werden die vorgenannten Kosten ebenfalls per Leistungsbescheid von Ihnen gefor-
dert. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die 
Klage ist beim Verwaltungsgericht in 40213 Düsseldorf, Bastionsstr. 39, schriftlich oder zu Protokoll 
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Gerichts zu erheben. Die Klage kann auch durch Über-
tragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des Gerichts erhoben wer-
den. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss 
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von 
der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden. 
(weitere Informationen finden Sie auf der Seitewww.justiz.de) Wird die Klage durch eine Rechtsan-
wältin oder einen Rechtsanwalt, eine Behörde oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse er-
hoben, muss sie nach § 55d Satz 1 VwGO als elektronisches Dokument übermittelt werden. Dies gilt 
nach § 55d Satz 2 VwGO auch für andere nach der VwGO vertretungsberechtigte Personen, denen 
ein sicherer Übermittlungsweg nach § 55a Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 VwGO zur Verfügung steht.  Ist 
eine Übermittlung als elektronisches Dokument aus technischen Gründen vorübergehend nicht mög-
lich, bleibt auch bei diesem Personenkreis nach § 55d Satz 1 und 2 VwGO die Klageerhebung mittels 
Schriftform oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zulässig. Die vorübergehende 
Unmöglichkeit ist bei der Ersatzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen; auf An-
forderung ist ein elektronisches Dokument nachzureichen. 
 
Hinweis: 
Die durch die Anordnung der sofortigen Vollziehung entfallende aufschiebende Wirkung der Klage 
kann auf Ihren Antrag durch das Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstr. 39, 40213 Düsseldorf, 
ganz oder teilweise wiederhergestellt werden. 
  

http://www.justiz.de/
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Stadt Willich 
 

938/2023 Öffentliche Zustellung Schreiben Stadt Willich / Vollstreckung – Herrn 

Damba-Ochir Dorjdamba 

 
Das an Herrn Damba-Ochir Dorjdamba zuletzt wohnhaft: Anne-Frank-Straße 2 in 41466 Neuss, z.Zt. 
unbekannten Aufenthalts, gerichtete Schreiben der Stadtkasse Willich als Vollstreckungsbehörde 
vom 11.10.2023, Geschäftszeichen VLST28076072/0012, wird gemäß §§ 1 u. 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW. S. 94) i.V.m. § 4 der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von 
kommunalen Ortsrecht (BekanntmVO) vom 26.08.1999 (GV.NRW. S. 516) in der jeweils geltenden 
Fassung durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt.  
 
Das genannte Dokument liegt beim Geschäftsbereich III/8 der Stadt Willich, Zentrale Finanzen, Stadt-
kasse als Vollstreckungsbehörde, Am Schwarzen Pfuhl, Hauptstraße 150 in 47877 Willich, werktags, 
außer samstags, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 10:30 Uhr zur Abholung bereit. Um vorherige telefoni-
sche Terminabsprache wird gebeten. Es gilt zwei Wochen nach dieser Bekanntmachung als zugestellt. 
Auskunft erteilt: Frau Meer Telefon: 02156/949-168 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass durch die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in 
Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Willich, den 11.10.2023 
 
Stadt Willich 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
gez. 
Wolfgang Greuel 
Leiter der Vollstreckungsbehörde 
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939/2023 Öffentliche Zustellung Schreiben Stadt Willich / Vollstreckung – Frau 

Bärbel Hilda Meyer 

 
Das an Frau Bärbel Hilda Meyer zuletzt wohnhaft: Siemensring 75  in 47877 Willich, z.Zt. unbekannten 
Aufenthalts, gerichtete Schreiben der Stadtkasse Willich als Vollstreckungsbehörde vom 17.10.2023, 
Geschäftszeichen VLST28091005/0034, wird gemäß §§ 1 u. 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW. 
S. 94) i.V.m. § 4 der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalen Ortsrecht 
(BekanntmVO) vom 26.08.1999 (GV.NRW. S. 516) in der jeweils geltenden Fassung durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt.  
 
Das genannte Dokument liegt beim Geschäftsbereich III/8 der Stadt Willich, Zentrale Finanzen, Stadt-
kasse als Vollstreckungsbehörde, Am Schwarzen Pfuhl, Hauptstraße 150 in 47877 Willich, werktags, 
außer samstags, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 10:30 Uhr zur Abholung bereit. Um vorherige telefoni-
sche Terminabsprache wird gebeten. Es gilt zwei Wochen nach dieser Bekanntmachung als zugestellt. 
Auskunft erteilt: Frau Lackmann Telefon: 02154/949-196 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass durch die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in 
Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Willich, den 17.10.2023 
 
Stadt Willich 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
gez. 
Wolfgang Greuel 
Leiter der Vollstreckungsbehörde 
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940/2023 Öffentliche Zustellung Schreiben Stadt Willich / Vollstreckung – Herrn 

Marco Reske 

 
Das an Herrn Marco Reske zuletzt wohnhaft: Krefelder Straße 2 in 41063 Mönchengladbach, z.Zt. 
unbekannten Aufenthalts, gerichtete Schreiben der Stadtkasse Willich als Vollstreckungsbehörde 
vom 19.10.2023, Geschäftszeichen VLST28120013/0004, wird gemäß §§ 1 u. 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW. S. 94) i.V.m. § 4 der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von 
kommunalen Ortsrecht (BekanntmVO) vom 26.08.1999 (GV.NRW. S. 516) in der jeweils geltenden 
Fassung durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt.  
 
Das genannte Dokument liegt beim Geschäftsbereich III/8 der Stadt Willich, Zentrale Finanzen, Stadt-
kasse als Vollstreckungsbehörde, Am Schwarzen Pfuhl, Hauptstraße 150 in 47877 Willich, werktags, 
außer samstags, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 10:30 Uhr zur Abholung bereit. Um vorherige telefoni-
sche Terminabsprache wird gebeten. Es gilt zwei Wochen nach dieser Bekanntmachung als zugestellt. 
Auskunft erteilt: Frau Feuerherdt Telefon: 02154/949-191 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass durch die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in 
Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Willich, den 19.10.2023 
 
Stadt Willich 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
gez. 
Wolfgang Greuel 
Leiter der Vollstreckungsbehörde 
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941/2023 Öffentliche Zustellung Schreiben Stadt Willich / Vollstreckung – Herrn 

Tihomir Strangarevic 

 
Die an Herrn Tihomir Strangarevic zuletzt wohnhaft: Kölner Straße 15 in 47805 Krefeld, z.Zt. unbe-
kannten Aufenthalts, gerichtete Pfändungsankündigung der Stadtkasse Willich als Vollstreckungsbe-
hörde vom 20.10.2023, Geschäftszeichen VLST28121705/0005, wird gemäß §§ 1 u. 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW. S. 94) i.V.m. § 4 der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung 
von kommunalen Ortsrecht (BekanntmVO) vom 26.08.1999 (GV.NRW. S. 516) in der jeweils geltenden 
Fassung durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt.  
 
Das genannte Dokument liegt beim Geschäftsbereich III/8 der Stadt Willich, Zentrale Finanzen, Stadt-
kasse als Vollstreckungsbehörde, Am Schwarzen Pfuhl, Hauptstraße 150 in 47877 Willich, werktags, 
außer samstags, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 10:30 Uhr zur Abholung bereit. Um vorherige telefoni-
sche Terminabsprache wird gebeten. Es gilt zwei Wochen nach dieser Bekanntmachung als zugestellt. 
Auskunft erteilt: Frau Feuerherdt Telefon: 02154/949-191 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass durch die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in 
Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Willich, den 20.10.2023 
 
Stadt Willich 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
gez. 
Wolfgang Greuel 
Leiter der Vollstreckungsbehörde 
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942/2023 Öffentliche Zustellung von eines Bescheides des Teams Steuern und Ge-

bühren 

 
Ein Bescheid gemäß § 191 in Verbindung mit § 69 Abgabenordnung vom 20.10.2023 für folgende 
Person: 
 
Herr Denislav Angelov, zuletzt bekannte Adresse Kreuzstraße 166, 47877 Willich - Kassenzeichen 
01153250.0/0200 
 
wird durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfol-
gen. 
 
Der vorgenannte Bescheid kann im Geschäftsbereich Zentrale Finanzen, Hauptstraße 6, 47877 Wil-
lich-Neersen, Vorwerk I, Zimmer 13, eingesehen werden. Um vorherige telefonische Terminabspra-
che wird gebeten. 
 
Der Bescheid gilt zwei Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt des Kreises Viersen als zugestellt. 
 
Willich, den 18.10.2023       Der Bürgermeister 
          Im Auftrag 
          gez. Attinger 
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943/2023 Öffentliche Zustellung von eines Bescheides des Teams Steuern und Ge-

bühren 

 
Ein Bescheid gemäß § 191 in Verbindung mit § 69 Abgabenordnung vom 28.08.2023 für folgende 
Person: 
 
Herr Tomasz Kozlowski, zuletzt bekannte Adresse Fliederweg 8, 47877 Willich - Kassenzeichen 
01151686.6/0200 
 
wird durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfol-
gen. 
 
Der vorgenannte Bescheid kann im Geschäftsbereich Zentrale Finanzen, Hauptstraße 6, 47877 Wil-
lich-Neersen, Vorwerk I, Zimmer 13, eingesehen werden. Um vorherige telefonische Terminabspra-
che wird gebeten. 
 
Der Bescheid gilt zwei Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt des Kreises Viersen als zugestellt. 
 
Willich, den 19.10.2023       Der Bürgermeister 
          Im Auftrag 
          gez. Attinger 
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944/2023 Öffentliche Zustellung von eines Bescheides des Teams Steuern und Ge-

bühren 

 
Ein Bescheid gemäß § 191 in Verbindung mit § 69 Abgabenordnung vom 29.08.2023 für folgende 
Person: 
 
Herr Tomasz Kozlowski, zuletzt bekannte Adresse Fliederweg 8, 47877 Willich - Kassenzeichen 
01151686.6/0200 
 
wird durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfol-
gen. 
 
Der vorgenannte Bescheid kann im Geschäftsbereich Zentrale Finanzen, Hauptstraße 6, 47877 Wil-
lich-Neersen, Vorwerk I, Zimmer 13, eingesehen werden. Um vorherige telefonische Terminabspra-
che wird gebeten. 
 
Der Bescheid gilt zwei Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt des Kreises Viersen als zugestellt. 
 
Willich, den 19.10.2023       Der Bürgermeister 
          Im Auftrag 
          gez. Attinger 
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945/2023 Öffentliche Zustellung von eines Bescheides des Teams Steuern und Ge-

bühren 

 
Ein Bescheid gemäß § 191 in Verbindung mit § 69 Abgabenordnung vom 30.08.2023 für folgende 
Person: 
 
Herr Tomasz Kozlowski, zuletzt bekannte Adresse Fliederweg 8, 47877 Willich - Kassenzeichen 
01151686.6/0200 
 
wird durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfol-
gen. 
 
Der vorgenannte Bescheid kann im Geschäftsbereich Zentrale Finanzen, Hauptstraße 6, 47877 Wil-
lich-Neersen, Vorwerk I, Zimmer 13, eingesehen werden. Um vorherige telefonische Terminabspra-
che wird gebeten. 
 
Der Bescheid gilt zwei Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt des Kreises Viersen als zugestellt. 
 
Willich, den 19.10.2023       Der Bürgermeister 
          Im Auftrag 
          gez. Attinger 
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946/2023 Öffentliche Zustellung eines Gewerbesteuerbescheides an Herrn Spiri-

don Spiru 

 
Die Gewerbesteuerbescheide vom  17.03.2023 und 11.04.2022 für folgenden Steuerpflichtigen 

• Herrn Spiridon Spiru zuletzt bekannte Adresse Hauptstr. 42, 47877 Willich – 
 AZ 01152221.1/0200 

 
werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Eine Zustellung auf andere Art kann nicht er-
folgen. 
 
Der vorgenannte Bescheid kann im Geschäftsbereich Zentrale Finanzen, Hauptstraße 6, 47877 Wil-
lich-Neersen, Vorwerk I, Zimmer 12, eingesehen werden. 
 
Der Bescheid gilt zwei Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt des Kreises Viersen als zugestellt. 
 
Willich, den 24.10.2023       Der Bürgermeister 
          Im Auftrag 
          gez. Broszeit 
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947/2023 Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2021 der Stadt Willich 

 
I. Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 und Entlastung des Bürgermeisters 
 
Der Rat der Stadt Willich hat in seiner Sitzung am 20.09.2023 gemäß § 96 Abs. 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV NRW S. 490), den Jahres-
abschluss zum 31.12.2021 auf Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses einschließlich Anhang 
und Lagebericht festgestellt und dem Bürgermeister Entlastung erteilt. 
 
Der Jahresabschluss 2021 der Stadt Willich schließt mit einer Bilanzsumme von 514.750.456,20 €, in 
der Ergebnisrechnung mit einem Jahresergebnis von 1.877.272,64 € und in der Finanzrechnung mit 
einer Änderung des Finanzmittelbestandes in Höhe von                             -2.453.725,90 € auf einen 
Saldo von nunmehr -10.226.610,77 € ab. 
 
Der Jahresüberschuss in Höhe von 1.877.272,64 € wird der Ausgleichsrücklage zugeführt. 
 
Das Ergebnis der Finanzrechnung spiegelt sich in der Bilanz bei den Positionen der Liquiden Mitteln 
in Höhe von 2.115.690,06 € zuzüglich den Krediten zur Liquiditätssicherung (Überziehungskrediten) 
von -12.232.953,69 € und einem Teil von -109.347,14 € der sonstigen Verbindlichkeiten wider. 
 
 
II. B E K A N N T M A C H U N G des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 
 
Die nachfolgende Bilanz zum 31.12.2021 sowie die Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung des 
Haushaltsjahres 2021 wird hiermit gem. § 96 Abs. 2 GO NRW öffentlich bekannt gemacht: 
 
 
Schlussbilanz zum 31.12.2021: 

    A K T I V A Euro   P A S S I V A Euro 

0    
 Aufwendungen zur Erhaltung der ge-
meindlichen Leistungsfähigkeit   31.397.051,15       

1  Anlagevermögen   1 Eigenkapital 209.876.219,67 
  1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 264.702,11      
  1.2 Sachanlagen 362.610.487,30 2 Sonderposten 108.448.391,58 
  1.3 Finanzanlagen 84.671.011,13      
       3 Rückstellungen 71.013.494,23 
2  Umlaufvermögen       

  2.1 Vorräte 2.297.484,89 4 Verbindlichkeiten 117.785.962,35 

  2.2 
Forderungen und sonst. Vermögens-
gegenstände 28.818.487,75      

  2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 5 Passive Rechnungsabgrenzung 7.626.388,37 
  2.4 Liquide Mittel 2.115.690,06      
            
3   Aktive Rechnungsabgrenzung 2.575.541,81      

            
    Bilanzsumme 514.750.456,20   Bilanzsumme 514.750.456,20 
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Gesamtergebnisrechnung 2021: 
 Fort-geschriebe-

ner Ansatz 
2021 
Euro 

 
Ist-Ergebnis 

2021 
 

Euro 

 
Vergleich An-

satz / Ist 
 

Euro 
+ Ordentliche Erträge 135.794.565 142.128.473,52 6.333.908,18 
 - Ordentliche Aufwendungen -165.747.821 -162.004.672,00 3.743.148,61 
= Ordentliches Ergebnis -29.953.255 -19.876.198,48 10.077.056,79 
+ Finanzerträge 10.687.065 10.034.824,90 -652.240,10 
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -1.757.500 -1.620.906,59 136.593,41 
= Finanzergebnis 8.929.565 8.413.918,31 -515.646,69 
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit -21.023.690 -11.462.280,17 9.561.410,10 
+ Außerordentliches Ergebnis 17.853.719 13.339.552,81 -4.514.166,19 
= Jahresergebnis -3.169.971 1.877.272,64 5.047.243,91 
- Globaler Minderaufwand            1.639.415                   0,00     -1.639.415,00 
= Jahresergebnis nach Abzug Globaler   
   Minderaufwand 

1.530.556 1.877.272,64 3.407.828,91 

 
 
Gesamtfinanzrechnung 2021: 

 Fort-                    
geschriebener 

Ansatz  
2021 
Euro 

 
Ist-Ergebnis 

2021 
 

Euro 

 
Vergleich An-

satz / Ist 
 

Euro 
+ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 135.816.696 140.081.829,53 4.265.133,78 
-  Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -154.446.665 -146.928.509,39 7.518.155,81 
= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit -18.629.969 -6.846.679,86 11.783.289,59 
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 10.134.752 6.685.706,08 -3.449.045,92 
-  Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 55.380.299 -17.045.249,27 38.335.049,60 
= Saldo Investitionstätigkeit -45.245.547 -10.359.543,19 34.886.003,68 
= Finanzmittelfehlbetrag/-überschuss -63.875.516 -17.206.223,05 46.669.293,27 
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit 11.994.500 14.162.290,31 2.167.790,31 
= Änderungen des Bestandes an eigenen Fi-
nanzmitteln 

-51.881.016 -3.043.932,74 48.837.083,58 

+ Anfangsbestand an Finanzmitteln -7.668.183 -7.772.884,87 -104.701,87 
+ Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln 0 590.206,84 590.206,84 
= Liquide Mittel -59.549.199 -10.226.610,77 49.322.588,55 

 
Die Bilanz der Stadt Willich zum 31.12.2021 wird einschließlich der Anlagen und des Lageberichtes ab 
sofort bis zur Feststellung des nachfolgenden Jahresabschlusses 2021 gem. § 96 Abs. 2 GO NRW zur 
Einsichtnahme im Verwaltungsgebäude Schloss Neersen (Vorwerk I), Hauptstr. 6, Zimmer 101, inner-
halb der folgenden Zeiten verfügbar gehalten: 
 
montags – freitags 8.30 bis 12.30 Uhr 
mittwochs 14.00 bis 17.00 Uhr 
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Willich, den 22.09.2023 
In Vertretung 
 
gez. Dr. Raimund Berg 
Beigeordneter & Stadtkämmerer 
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Sonstige 
 

948/2023 Gemeinsame öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Grefrath, der 

Stadt Nettetal und der Stadt Viersen über die Ladung zur Offenlage und Anhörung 

über die Ergebnisse der Wertermittlung gemäß § 32 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) 

 
 
Bezirksregierung Düsseldorf 
Dezernat 33 
Flurbereinigungsbehörde 
 
Flurbereinigung Untere Nette 
Az: 33 – 71304 

Mönchengladbach, 10.10.2023 
Dienstgebäude 
Croonsallee 36-40 
41061 Mönchengladbach 
Tel.   0211/475-9803 
FAX   0211/475-9791 
E-Mail:  Dezernat33@brd.nrw.de 

 
 
a) Auslegung der Wertermittlungsergebnisse 
b) Einladung zum Anhörungstermin für die Wertermittlungsergebnisse 

 

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat als Flurbereinigungsbehörde die Wertermittlung für das mit Be-
schluss vom 1.10.2013 angeordnete vereinfachte Flurbereinigungsverfahren Untere Nette durchge-
führt und lädt hiermit zu folgenden Terminen. 

a) Auslegung der Wertermittlungsergebnisse 

Die Nachweisungen über die Ergebnisse der Wertermittlung liegen gem. § 32 Satz 1 Flurbereini-
gungsgesetz (FlurbG) für die Beteiligten (Grundstückseigentümer und sonstige Rechteinhaber) 
zur Einsichtnahme aus: 

Ort: Bezirksregierung Düsseldorf -Außenstelle Mönchengladbach- 
 Croonsallee 36-40, 41061 Mönchengladbach, Zimmer 215 
Zeit:  13.11.2023 bis 27.11.2023 
 
Terminabsprache ist erforderlich (Telefon für Terminabsprache: 0211/475-9818). 
 

b) Anhörungstermin mit Erläuterung der Wertermittlungsergebnisse 

Die Auslegung ist zugleich Anhörungstermin im Sinne des § 32 Satz 2 FlurbG: 

• Während der Auslegungszeit und nach Terminabsprache stehen Bedienstete der Flurbereini-
gungsbehörde zur Erläuterung der Wertermittlungsergebnisse zur Verfügung. 

• Im Anhörungstermin können von den Beteiligten Einwendungen gegen die Ergebnisse der 
Wertermittlung vorgebracht werden. 

• Darüber hinaus können bis zum 11.12.2023 Einwendungen auch schriftlich gegenüber der 
Flurbereinigungsbehörde erhoben werden. 

 



Nr. 28/2023 Amtsblatt des Kreises Viersen Seite 48 

 

 

 

Hinweise zu Rechtswirkungen und weiteres Verfahren: 

Nach Entscheidung über die Einwendungen werden die Ergebnisse der Wertermittlung durch beson-
deren Verwaltungsakt festgestellt. Dieser Verwaltungsakt wird ebenfalls ortsüblich öffentlich be-
kannt gemacht und kann mit dem Widerspruch angefochten werden. 

Beteiligte, die an der Wahrnehmung eines Termins gehindert sind, können sich durch einen Bevoll-
mächtigten vertreten lassen. Der Bevollmächtigte muss der Flurbereinigungsbehörde eine schriftliche 
Vollmacht mit beglaubigter Unterschrift vorlegen. Vollmachtsvordrucke können bei der Flurbereini-
gungsbehörde angefordert werden. 

 
Im Auftrag 
gezeichnet 
Falk Engelmann 
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949/2023 Gemeinsame öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Grefrath, der 

Stadt Nettetal und der Stadt Viersen über die Aufforderung zur Anmeldung unbe-

kannter Rechte 

 
 
Bezirksregierung Düsseldorf 
Dezernat 33 
Flurbereinigungsbehörde 
 
Flurbereinigung Untere Nette 
Az: 33 – 71304 

Mönchengladbach, 10.10.2023 
Dienstgebäude 
Croonsallee 36-40 
41061 Mönchengladbach 
Tel.     0211/475-9803 
FAX   0211/475-9791 
E-Mail:  Dezernat33@brd.nrw.de 

              
 

A u f f o r d e r u n g  z u r  A n m e l d u n g  u n b e k a n n t e r  R e c h t e 
 

Mit Beschluss vom 18.10.2013 wurde das Flurbereinigungsverfahren Untere Nette angeordnet und 
das Flurbereinigungsgebiet festgestellt. Das Flurbereinigungsgebiet wurde mit dem 1. und 2. Ände-
rungsbeschluss jeweils geringfügig geändert.  

Das Flurbereinigungsverfahren umfasst damit folgende Grundstücke: 

Regierungsbezirk Düsseldorf 
Kreis Viersen 
Gemeinde Grefrath 

Gemarkung Grefrath 

Flur 31  Nrn. 3, 143, 155  

 
Regierungsbezirk Düsseldorf 
Kreis Kleve 
Gemeinde Wachtendonk 

Gemarkung Wankum 

Flur 13  Nr. 45 

Flur 14 Nrn. 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 181 

Flur 15 Nrn. 4, 5, 132, 141, 147, 149, 150, 153, 155, 158, 160, 163 

Flur 16 Nrn. 29, 30, 32, 104, 105 

Die Beteiligten werden hiermit aufgefordert, Rechte an den oben genannten Grundstücken, die aus 
dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Flurbereinigungsverfahren berechti-
gen, nach § 14 Abs. 1 FlurbG innerhalb einer Frist von drei Monaten nach erfolgter öffentlicher Be-
kanntmachung bei der Flurbereinigungsbehörde (Anschrift siehe oben) schriftlich oder zur Nieder-
schrift anzumelden. 
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Zu diesen Rechten gehören z.B. nicht eingetragene dingliche Rechte an Grundstücken oder Rechte an 
solchen Rechten sowie persönliche Rechte, die zum Besitz oder zur Nutzung von Grundstücken be-
rechtigen oder die Nutzung von Grundstücken beschränken. 

Auf Verlangen der Flurbereinigungsbehörde hat der Anmeldende sein Recht innerhalb einer von der 
Flurbereinigungsbehörde zu setzenden Frist nachzuweisen. Nach Ablauf der Frist besteht kein An-
spruch auf Beteiligung. 

Werden Rechte erst nach Ablauf der Frist angemeldet oder nachgewiesen, so kann die Flurbereini-
gungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gemäß § 14 Abs. 2 FlurbG gelten las-
sen. Der Inhaber eines der bezeichneten Rechte muss nach § 14 Abs. 3 FlurbG die Wirkung eines vor 
der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen, wie der Beteiligte, dem-
gegenüber die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist. 

Im Auftrag 
gezeichnet 
Falk Engelmann 
 
 
Hinweis: 
Die öffentliche Bekanntmachung finden Sie auch auf der Internetseite der Bezirksregierung Düssel-
dorf (www.brd.nrw.de) unter der Rubrik „Über uns“/“Bekanntmachungen“ 

  

http://www.brd.nrw.de/
http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/wirueberuns/Bekanntmachungen/index.html


Nr. 28/2023 Amtsblatt des Kreises Viersen Seite 51 

950/2023 Jagdgenossenschaft Viersen-Boisheim: Einladung zur Jahresversamm-

lung am 22.11.2023 

 
Die Eigentümer der Grundstücke, die zum gemeinschaftlichen Jagdbezirk Viersen-Boisheim gehö-
ren, werden hiermit zur Jahresversammlung 2023 am Mittwoch, den 22. November (Buß- und Bet-
tag) um 19: 00 Uhr in das Restaurant „Zum Schänzchen“ Am Schänzchen 5 in 41334 Nettetal einge-
laden. 
 
Tagesordnung 
1. Eröffnung Begrüßung und Totengedenken  
2. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung sowie der anwesenden Jagdgenossen bzw. 

deren Vertreter und der von Ihnen vertretenen Flächen. 
3. Genehmigung der Niederschrift der Jahresversammlung 2023 
4. Kassenbericht für das Geschäftsjahr 2022/23 
5. Bericht der Kassenprüfer  
6. Entlastung der Geschäftsführung und des Gesamtvorstandes für das Geschäftsjahr 2022/23 
7. Ergänzungswahl Kassenprüfer 
8. Vorlage des Haushaltsplans für das Geschäftsjahr 2023/24 und Beschlussfassung über die Höhe 

der auszuzahlenden Jagdpacht 
9. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
Jagdgenossen, die verhindert sind, können sich durch eine geschäftsfähige Person vertreten lassen. 
Der Bevollmächtigte muss sich vor Versammlungsbeginn durch eine schriftliche Vollmacht auswei-
sen.  
Ein Bevollmächtigter darf höchstens drei Jagdgenossen vertreten. Die von dem Bevollmächtigten 
vertreten Flächen dürfen einschließlich seiner eigenen Flächen ein Drittel der jagdbaren Fläche des 
Jagdbezirks nicht übersteigen 
 
 
Viersen, 12.10. 2023 
 
gez. R. Hermanns 
  - Jagdvorsteher- 
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951/2023 Einladung Jagdgenossenschaftsversammlung Schiefbahn II Niederheide 

 
Bekanntmachung 

 
Hiermit laden wir die Jagdgenossen des Jagdbezirkes Schiefbahn II Niederheide in der Stadt Willich zu 
der öffentlichen Genossenschaftsversammlung ein: 
 
Mittwoch, den 29. November 2023, 20.00 Uhr, Diepeshof, Diepenbroich 57, 47877 Willich 
 
 
 
Tagesordnung: 
 

1. Billigung der Niederschrift über die letzte Genossenschaftsversammlung 
2. Geschäftsbericht 2023 
3. Kassenbericht und Bericht über die Rechnungsprüfung 2023 
4. Feststellung der Jahresrechnung 2023 
5. Entlastung des Jagdvorstandes und des Kassenführers 
6. Erlass von Haushaltssatzung und -plan 2024 
7. Jagdpachtverteilung 2024 
8. Wahl der Rechnungsprüfer 2024 
9. Verschiedenes 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nach der Satzung der Jagdgenossenschaft 
 
a) besondere Einladungen an die Jagdgenossen nicht ergehen; 
b) die Versammlung ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Jagdgenossen beschlussfähig ist; 
c) bevollmächtigte Vertreter höchstens drei Jagdgenossen vertreten dürfen. Vollmachten, deren 

Ausstellungsdatum zum Zeitpunkt der Versammlungen länger als 12 Monate zurück liegen, sind 
gem. § 7 der Satzungen der Genossenschaften ungültig. 

 
Willich - Schiefbahn, den 22. Oktober 2023 
 
 
gez. Waaden 
Vorsitzender des Vorstandes 
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952/2023 Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 

der Jagdgenossenschaft Bracht/Ndrh. für das Geschäftsjahr 2023/24 

 
Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes der Jagdgenossenschaft des gemein-
schaftlichen Jagdbezirks Bracht/Ndrh. für das Geschäftsjahr 2023/24, liegen aufgrund § 7 Absatz 3 
des Landesjagdgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der Zeit vom 11.11.2023 bis 24.11.2023 
während der Dienststunden (montags - freitags von 08:30 bis 12:30 Uhr und montags bis donnerstags 
von 13:30 bis 15:00 Uhr) im Rathaus Brüggen, Klosterstraße 38, Zimmer 105, zur Einsichtnahme öf-
fentlich aus. 
 
Gegen den Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes können von den Mitgliedern der 
Jagdgenossenschaft Bracht ab dem 11.11.2023 Einwendungen erhoben werden. Diese können 
schriftlich an den Jagdvorstand oder mündlich im Rathaus Brüggen, Klosterstraße 38, Zimmer 105, 
zur Niederschrift erklärt werden. 
 
Über die Einwendungen beschließt die Jagdgenossenschaft in öffentlicher Versammlung am 
26.11.2023. 
 
Brüggen, den 23.10.2023 
 
 gez. 
 Heiner Meevissen 
 Vorsitzender des Jagdvorstandes 
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953/2023 Einladung zur Genossenschaftsversammlung der Jagdgenossen-

schaft Bracht am 26.11.2023 

 
Gemäß § 9 Absatz 1 der Satzung der Jagdgenossenschaft des gemeinschaftlichen Jagdbezirks Bracht 
vom 16.10.2022 lade ich hiermit alle Jagdgenossen zu einer Genossenschaftsversammlung am 
 
  Sonntag, den 26. November 2023, um 11:00 Uhr, 
  im Restaurant „Ratsstube“ W. Hamers, Marktstraße 7 – 9, 41379 Brüggen 
ein. 
 
Tagesordnung 

1. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung 

2. Feststellung der anwesenden Jagdgenossen sowie der von ihnen vertretenen Flächengrößen 

3. Bekanntgabe und Genehmigung der Niederschrift über die Genossenschaftsversammlung vom 
16. Oktober 2022 

4. Bericht der Rechnungsprüfer über das Ergebnis der Rechnungsprüfung für das Geschäftsjahr 
2022/2023 

5. Beschlussfassung über die Entlastung des Jagdvorstandes und des Kassenführers für das Ge-
schäftsjahr 2022/2023 

6. Wahl von zwei Rechnungsprüfern und deren Stellvertreter für die Geschäftsjahre 2023/2024 

7. Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Geschäftsjahr 
2023/2024 

8. Beschlussfassung über die Höhe und den Zeitpunkt der Ausschüttung des Reinertrages aus der 
Jagdnutzung für das Geschäftsjahr 2024/2025 

9. Anfragen der Jagdgenossen 

10. Mitteilungen des Jagdvorstandes 

        gez. 
        Heiner Meevissen 
        Vorsitzender des Jagdvorstandes 
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954/2023 Jahresabschluss 2022 für den Abfallbetrieb des Kreises Viersen 

 
Gem. § 26 Abs. 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land NRW wird der Jahresabschluss 2022 des 
Abfallbetriebs Kreis Viersen hiermit öffentlich bekannt gemacht: 
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